
PRÜFUNGSORDNUNG

über die

Erteilung des eidgenössischen Fachausweises als
Fahrlehrer/Fahrlehrerin

Änderung vom 28. Sep. 2023

Die Trägerschaft,

gestützt auf Artikel 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom
13. Dezember 2002 1 ,

beschliesst:

1

Die Prüfungsordnung vom 29.08.2007 über die Erteilung des eidgenössischen
Fachausweises aIs Fahrlehrer/Fahrlehrerin wird wie folgt geändert:

Ersatz eines Ausdrucks

Im ganzen Erlass wird «Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)» ersetzt durch
<Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)».

1.31 Die folgende Organisation der Arbeitswelt bildet die Trägerschaft:

L-drive Schweiz / Suisse / SvËzzera

2.11 Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Fachausweiserteilung werden einer
Kommission für Qualitätssicherung (QS-Kommission) übertragen. Die QS-
Kommission setzt sich aus mindestens fünf Mitgliedern zusammen und wird durch die
Trägerschaft für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

2.12 Die QS-Kommission konstituiert sich selbst. Sie ist beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse erfordern das Mehr der Anwesenden.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder der Präsident. Die Sitzungen
der QS-Kommission können als Videokonferenz durchgeführt werden.

1 SR 412.10



2.2 Aufgaben der QS-Kommission

2.21 Die QS-Kommission:

(...)

2.22 Die QS-Kommission kann:
a) das Behandeln von Beschwerden einzelnen Personen übertragen;
b) administrative Aufgaben einem Sekretariat übertragen.

3.11 Die Abschlussprüfung wird teilweise dezentral durchgeführt und mindestens fünf
Monate vor Prüfungsbeginn in den Amtssprachen, in denen die Prüfung stattfindet,
ausgeschrieben.

3.31

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr nach Ziff. 3.41
und das Beibringen des Kompetenznachweises des Moduls 7 bis 6 Wochen vor Prü-
fungsbeginn.

3.32 aufgehoben

3.33
( )

Zugelassene Kandidierende erhalten das Verzeichnis der möglichen Expertinnen und
Experten.

4.13 (...)
b) aufgehoben

4.14 Ausstandsbegehren gegen Expertinnen und Experten müssen mindestens 6 Wochen
vor Prüfungsbeginn der QS-Kommission vorgebracht und begründet werden. Diese
trifft die notwendigen Anordnungen.

4.21 Die Kandidatin oder der Kandidat kann seine Anmeldung bis 6 Wochen vor Beginn
der Abschlussprüfung zurückziehen,

7.12 (...)

Die englische Übersetzung lautet:
Driving Instructor, Federal Diploma of Higher Education



8.11 Die Trägerschaft legt auf Antrag der QS-Kommission die Ansätze fest, nach denen
die Mitglieder der QS-Kommission sowie die Expertinnen und Experten entschädigt
werden

8.12 Die Trägerschaft trägt die Prüfungskosten, soweit sie nicht durch die Prüfungsge-
bühr, den Bundesbeitrag und andere Zuwendungen gedeckt sind.

8.13 Nach Abschluss der Prüfung reicht die QS-Kommission dem SBFI gemäss Richtlinie2
eine detaillierte Erfolgsrechnung ein. Auf dieser Basis bestimmt das SBFI den
Bundesbeitrag für die Durchführung der Prüfung.

2 Richtlinie des SBFI über die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Durchführung von eidgenössischen Berufs- und
höheren Fachprüfungen nach Artikel 56 BBG und Artikel 65 BBV



11

Diese Anderung trItt mit der Genehmigung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) in Kraft.

Bern, 4g. 9’.2313
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Diese Änderung wird genehmigt.

Bern, '2 67 <3 \)Q–C> 23
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI
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Rëmy Hübschi
Stellvertretender Direktor
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung
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